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Starke Jugendsozialarbeit  
in kommunaler Verantwortung 

Im § 13 des Achten Sozialgesetzbuches heißt es 
sinngemäß „… junge Menschen sollen zum Aus-

gleich sozialer Benachteiligung und zur Überwin-
dung individueller Beeinträchtigungen sozialpäda-
gogische Hilfen erfahren, die eine schulische und 
berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihre soziale Integration fördern…!“

Die Zuständigkeit für die Jugendhilfe und damit 
auch für die Jugendsozialarbeit liegt beim örtlichen 
Träger der Jugendhilfe – also bei der Kommune. 
Dennoch wäre es deutlich verkürzt gedacht, wenn 
wir so agierten, als sei mit dieser Feststellung alles 
geklärt – insbesondere die finanzielle Verantwortung 
eindeutig identifiziert und verortet. 

Dies möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen: 
Es ist gut und richtig, dass wir Modellprojekte aus 
Europa- und Bundesmitteln vor Ort erproben. Zu-
letzt ist dies auf Bundesebene über die Initiative 
„JUGEND STÄRKEN“ erfolgreich belegt. Hier wird 
lokal mit viel Elan und Engagement Neues auspro-
biert, kritisch reflektiert und neue Angebotsformen 
entwickelt. Läuft die Phase der modellhaften Fi-
nanzierung aus, stehen wir vor Ort fast immer vor 
dem Dilemma, dass keiner weiß wie es weitergehen 
soll – Schlimmer noch: Dass es oft nicht weitergeht. 
Denn fehlt die Modellförderung, können Projekte 
nur selten fortgeführt werden. Kaum eine Kommune 
wird hier in eine (vollständige) Finanzierung eintre-
ten. Dies geschieht nicht aufgrund inhaltlicher Diffe-
renzen oder andersartiger fachlicher Bewertungen. 
Es fehlt schlicht das Geld. Es fehlt das Geld, um ein 
angemessenes Jugendhilfeangebot auch für unsere 
Zielgruppen abzusichern. Es fehlt das Geld, um jun-
gen Menschen Chancen auf Teilhabe durch beruf-
liche und soziale Integration zu ermöglichen.

All überall ist das Schlagwort zu hören: „Wir dür-
fen kein Kind zurücklassen!“ Wir dürfen aber auch 
keine jungen Menschen zurücklassen. 

Wenn das ernstgemeint ist, dann müssen die 
Kommunen in den Stand versetzt werden, für ihre 
jungen Menschen Angebote umzusetzen. Beispiele 
dafür gibt es. 

Uns als Bundesarbeitsgemeinschaft der örtlich 
regionalen Träger der Jugendsozialarbeit ist es na-
hezu ins Stammbuch geschrieben, dass wir uns mit 
eigenständiger Perspektive mit den Möglichkeiten, 
Erfordernisse und Bedingungen der örtlichen Ju-
gendhilfe auseinandersetzen. 

Neben unserer Arbeit in Facharbeitskreisen und 
Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebe-
ne, nutzen wir unsere regelmäßigen Jahrestagungen 
um aktuelle Themen aus unserer Arbeit aufzugreifen 
und sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu be-
leuchten. Im Nachgang unserer Jahrestagung 2012 
zu dem Thema „Teilhabe durch eine starke Jugend-
sozialarbeit in kommunaler Verantwortung“ ver-
öffentlichen wir diese Handreichung, in der wir die 
Ergebnisse der Expertise sowie der Diskussion auf 
der Jahrestagung zu dem Thema diskutieren und 
Handlungsstrategien daraus ableiten. 

Auf der Jahrestagung haben wir Stimmen dazu 
eingefangen, was eine starke Jugendsozialarbeit 
vor Ort kennzeichnet und vor welchen Herausfor-
derungen sie steht. Einige ausgewählte Statements 
von Besucher/innen der Tagung finden Sie in die-
ser Handreichung abgedruckt. Wir veröffentlichen 
außerdem den Vortrag von Frau Miersch aus dem 
Bundesjugendministerium und von Herrn Schnap-
ka, Beigeordneter der Stadt Bornheim, die aus ihrer 
jeweiligen Perspektive das Thema beleuchten. Der 
Artikel „Jugendhilfeplanung – Bedarf oder Bud-
get?!“ von Carsten Schöne setzt sich mit den ganz 
konkreten Herausforderungen auseinander, vor der 
die Kommune steht, wenn sie Jugendsozialarbeit 
bedarfsgerecht planen und umsetzen will. 

Bernd Pastoors,  
Vorsitzender der BAG ÖRT
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Junge Menschen stark machen –  
Jugendsozialarbeit vor Ort stärken

Jugendsozialarbeit muss auf lokaler und 
kommunaler Ebene stark gemacht werden!

Im Jahr 2011 startete die BAG ÖRT das Thema 
„Jugendsozialarbeit vor Ort stärken“ verantwortlich 
im Rahmen des Kooperationsverbunds Jugendso-
zialarbeit.

Den Anlass zur Bearbeitung des Themas bil-
deten für uns folgende Diskussionen:

Zum einem war es die wiederholte Forderung in 
der Fachdiskussion, dass die Jugendsozialarbeit 
nach § 13 SGB VIII und ihre Angebote vor Ort ge-
stärkt werden müssen. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugendsozialarbeit machte 
dies 2009 unter dem Motto „Jetzt schlägt´s 13“ zum 
Jahresthema1. 

Zum anderen ist der Überblick auf Bundesebene 
zu der vielfältigen Ausgestaltung von Jugendsozial-
arbeit vor Ort gering2.

Diese Fachdiskussionen nahm die BAG ÖRT 
auf und beauftragte die Jugendbildung Hamburg 
gGmbH mit einer Literaturrecherche und einer bun-

desweiten empirischen Erhebung. Darüber hinaus 
diskutierte sie das Thema mit vielen Akteuren und 
Experten3, 4. Ziel war es, einen bundesweiten Über-
blick über die Ausgestaltung von Angeboten der Ju-
gendsozialarbeit zu bekommen und Strategien zur 
Stärkung der Jugendsozialarbeit vor allem für die 
lokale und kommunale Ebene zu entwickeln.

Bewusst hat die BAG ÖRT die Herangehenswei-
se an das Thema über den Blick auf die Strukturen 
gewählt. Wir vertreten die Auffassung, dass der § 13 
SGB VIII in seiner jetzigen Form und den dazugehö-
renden Ausgestaltungsbestimmungen eine starke 
Jugendsozialarbeit und eine Stärkung der Jugend-
sozialarbeit vor Ort ermöglichen. Natürlich sind die 
Themen Schnittstellen SGB II, SGB III, VIII und die 
geringen finanziellen Ressourcen für Jugendsozi-
alarbeit wichtige Teile des Diskurses, werden aber 
durch den Fokus auf die Strukturebene entschei-
dend neu eingeordnet. 

1  Internetseite zum Jahresthema 2009 der BAG EJSA: http://bit.ly/11WJVyL
2  Pingel, Andrea: „Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII als Aufgabe der Jugendhilfe“ Internetveröffentlichung (Arbeitspapier der Stabsstelle des Koopera-
tionsverbundes Jugendsozialarbeit), Berlin. 2010: http://bit.ly/11WJYLa

3  Zur besseren Lesbarkeit wird auf die ausdrückliche Nennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet, es sind durchgehend beide Formen 
gemeint.

4  An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Dr. Jörg Hutter und Herrn Dr. Frank Elster von der Jugendbildung Hamburg gGmbH für Ihr Engagement 
bei der Umsetzung des Vorhabens bedanken.

Dieser Artikel geht den Fragen „Wie ist Jugend-
sozialarbeit bundesweit ausgestaltet?“ und 

„Wie kann Jugendsozialarbeit vor Ort gestärkt wer-
den?“ nach und stellt die Ergebnisse der Aktivitäten 
der BAG ÖRT im Rahmen des Kooperationsver-
bundes Jugendsozialarbeit seit 2011 vor. Auf Basis 

der Strukturen von Jugendsozialarbeit wird disku-
tiert, wie Jugendsozialarbeit vor Ort stark gemacht 
werden kann. Zentrale Forderungen sind dabei die 
Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen 
Strukturen auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene.

Die Ergebnisse und Ausführungen dieses Artikels beruhen auf den von der BAG ÖRT in Auftrag gegebenen 
Expertisen, die von Dr. Jörg Hutter, Jugendbildung Hamburg gGmbH, in den Jahren 2011 und 2012 erar-
beitet wurden.

Zusammenfassung
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Vorgehen: Literaturrecherche, empirische  
Erhebung und Auswertung auf Ebene der  
Bundesländer

Zunächst wurde eine Literatur- und Internetrecher-
che zur bundesweiten Ausgestaltung von Jugend-
sozialarbeit gestartet, um Hintergrundinformationen 
zu sammeln, Ausgangsthesen zu entwickeln und 
die Erhebung vorzubereiten. Die Funde im Inter-
net waren aufschlussreich für die weitere Untersu-
chung. Allerdings waren die Ergebnisse in Quantität 
und Qualität sehr unterschiedlich. Teilweise wird Ju-
gendsozialarbeit sehr umfassend abgebildet, zum 
Teil sind kaum Informationen zu finden. Aus diesem 
Grund war schnell klar, dass nur eine empirische 
Bestandserhebung den nötigen weiteren Erkennt-
nisgewinn bringen kann. 
Eine erste Schlussfolgerung an dieser Stelle ist, 
Jugendsozialarbeit vor Ort transparenter und offen-
siver mit ihren Angeboten und Akteuren darzustel-
len. Insbesondere das Internet bietet eine einfache, 
kostengünstige Möglichkeit zu informieren und Ak-
teure vor Ort für Jugendsozialarbeit zu gewinnen. 

Wir haben bundesweit 158 Landkreise und Kom-
munen ausgewählt, deren Jugendhilfeplaner als Ex-
perten der Angebote und Strukturen vor Ort befragt 
wurden. Als wichtige strukturelle Ergänzung wurden 
alle zuständigen Landesministerien befragt. Aus den 
Landkreisen und Kommunen gab es einen Rücklauf 
von 50 %5, auf Landesebene wurde sogar ein Rück-
lauf von 100 % erreicht. Die Rückmeldungen gingen 
fast flächendeckend aus dem gesamten Bundesge-
biet ein. 
Die Erhebung ist nach geltenden wissenschaftlichen 
Kriterien nicht im engeren Sinne repräsentativ, sie 
hat einen explorativen Charakter und bildet Struk-
turen größtenteils quantitativ ab. Dennoch konnte 
mit der Befragung und dem guten Rücklauf das Ziel, 
Erkenntnis über die Strukturen und die Ausgestal-
tung von Jugendsozialarbeit vor Ort zu gewinnen, 
erreicht werden6.
Die Rückmeldungen wurden ausgewertet und die 
Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer abgebildet. 
Folgende Einschätzungen waren leitend: Die Struk-
turen und Angebote der Jugendsozialarbeit vor Ort 
sind historisch gewachsen und orientieren sich an 
ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Rahmen-
bedingungen. 

5  Die Rückmeldungen aus den einzelnen Bundesländern fielen sehr unterschiedlich aus. Teilweise wurde ein Rücklauf von 100 % erreicht. Schleswig-
Holstein hat sich auf kommunaler Ebene nicht an der Umfrage beteiligt. Da hier nur eine Rückmeldung der Landesebene vorliegt, sind keine Aussa-
gen zu Jugendsozialarbeit für Schleswig-Holstein möglich.

6  Einige Befragungskategorien stellten sich während der Befragung als unklar heraus. Aus diesem Grund wurden Informationen zu Abfragekategorien 
während der Befragung nachgeliefert und zurückgemeldete Unklarheiten bei der Auswertung beachtet.

Eine Klassifizierung der Strukturen in Form eines 
„Rankings“ der Jugendsozialarbeit war durch die 
Expertise der BAG ÖRT nicht angestrebt. Es ging 
vielmehr darum, Strukturzusammenhänge zu iden-
tifizieren und abzubilden.

Die Auswertung der beantworteten Fragebögen der 
Jugendämter hat gezeigt, dass  diese Jugendsozi-
alarbeit in einem komplexen Gefüge von kommu-
nalen Strukturen, Rahmenbedingungen der jewei-
ligen Bundesländer und Förderprogrammen der 
Bundesministerien gestalten. Lineare Wirkungen 
von Strukturen sind nicht feststellbar, da sich diese 
und Rahmenbedingungen wechselseitig beeinflus-
sen, verstärken und abschwächen. Die Ergebnisse 
lassen nicht zu, einzelne Good-Practice-Beispiele 
heraus zu filtern, da sich die Kriterien für eine solche 
Bewertung nicht eindeutig bestimmen lassen. Nicht 
alles, was etwa in Brandenburg gut funktioniert, 
lässt sich in Bayern oder im Saarland verwirklichen. 
Ebenso kann beispielsweise die bayerische Struktur 
nicht einfach auf Nordrhein-Westfalen übertragen 
werden. Die nach Bundesländern aufbereiteten Er-
gebnisse zeichnen vielmehr individuelle Landkarten 
von Jugendsozialarbeit, die Bundesstrukturen, Lan-
desstrukturen und kommunale Strukturen im Wech-
selspiel gebildet haben.

Um die Ergebnisse übersichtlich darzustellen, wur-
de die Landesebene als Auswertungskategorie ge-
wählt. Das heißt die Daten der rückmeldenden Kom-
munen und Landkreise und die Rückmeldungen der 
Landesministerien wurden auf Länderebene zusam-
mengefasst. Diese Auswertung war sehr bedeut-
sam für die inhaltliche Weiterarbeit und die Schluss-
folgerungen. Auswertungen liegen von insgesamt  
15 Bundesländern vor, die im Folgenden in einer Zu-
sammenfassung vorgestellt werden. 

Um die Bedeutung des Bundes in Bezug auf Ju-
gendsozialarbeit darzustellen, werden vor der 
Länderauswertung die wichtigsten Rahmenbedin-
gungen auf Bundesebene, die sich auf die Ausge-
staltung der Jugendsozialarbeit vor Ort auswirken, 
kurz skizziert:
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Jugendsozialarbeit auf Bundesebene

Das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) setzt die 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Ju-
gendsozialarbeit vor Ort. Der Bund fördert Jugend-
sozialarbeit über den Kinder- und Jugendplan (KJP) 
und verschiedene Förderprogramme. Über den KJP 
wird die Arbeit der Bundesorganisationen der Ju-
gendsozialarbeit gefördert. Bundesprogramme sind 
zum Beispiel „Kompetenzagenturen“, „Schulver-
weigerung - die 2. Chance“, „Aktiv in der Region“ 
und „Jugendmigrationsdienste“ unter dem Dach 
der Initiative „JUGEND STÄRKEN“ des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ)7.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fördert Angebote der Jugendsozialarbeit 
über das Programm „Bildungsketten“ und das 
Programm "Förderung der Berufsorientierung in 
überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbil-
dungsstätten" sowie die Programme Jobstarter und 
Jobstarter Connect. 
Auch das Zweite und Dritte Sozialgesetzbuch bie-
ten Möglichkeiten, Jugendsozialarbeit, zum Beispiel 
über Kofinanzierungen, zu fördern. Die inhaltlichen 
und finanziellen Schnittstellen zwischen dem Zwei-
ten, Dritten und Achten Sozialgesetzbuch und die 
Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation der 
Akteure unter den verschiedenen Zielstellungen der 
Gesetzbücher wird seit langem diskutiert8.

Jugendsozialarbeit auf Landesebene9 – 
Ergebnisse der Befragung

Baden-Württemberg 

Land: Das Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren hat 2012 
Fördermittel für Schulsozialarbeit und für Mo-
bile Jugendarbeit bereitgestellt. Darüber hinaus 
wird zurzeit mit den Partnern der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und den 
Kommunalen Landesverbänden ein „Zukunfts-
plan Jugend“ zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit 
erarbeitet. 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
hat 2012 Fördermittel für das Projekt „Jugend-
berufshelfer“ bereitgestellt.

Der Landesjugendhilfeausschuss in Baden 
Württemberg ist beim Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg an-
gesiedelt10. Organisierte Strukturen freier Träger 
der Jugendsozialarbeit sind auf Landesebene 
vorhanden. 
Auf Landesebene gibt es keine Kooperations-
vereinbarungen zur Jugendsozialarbeit zwi-
schen den Ressorts Jugend, Schule und Arbeit.
 
Kommune: Etwas mehr als die Hälfte der rück-
meldenden Kommunen und Landkreise füh-
ren eine Jugendhilfeplanung zu § 13 SGB VIII 
durch. Die Jugendämter entwickeln Planungen 
zur Jugendsozialarbeit häufig zusammen mit 
der Schul- und Arbeitsverwaltung. Arbeitsge-
meinschaften nach § 78 SGB VIII sind gängige 
Praxis, werden aber nicht durchgängig als vor-
handen zurückgemeldet. Ein Großteil der An-
gebote wird in freier Trägerschaft umgesetzt. 
Auf kommunaler Ebene existieren Kooperati-
onsvereinbarungen mit der Arbeits- und Schul-
verwaltung. 
In Baden-Württemberg werden insbesondere 
Angebote im Bereich von Arbeitsweltbezo-
gener Jugendsozialarbeit mit Fokus auf den 
Übergang Schule – Beruf angeboten, gefolgt 
von Angeboten der Schulsozialarbeit11, 12.

  7  Homepage des BMFSFJ: http://bit.ly/11WPWeM, Richtlinien des KJP auf der Homepage des BMFSFJ: http://bit.ly/WbVmef
  8  Vgl. Hampel, Christian (2010): § 13 SGB VIII – die Rechtsgrundlage der Jugendsozialarbeit. In: jugendsozialarbeit aktuell Nr. 93. Internetveröffentli-

chung: http://bit.ly/YoUySY
  9  Stichtag für die erhobenen Daten war der 31.12.2011. Informationen zu der Anzahl der befragten Landkreise und Kommunen, sowie zum Rücklauf 

in den jeweiligen Bundesländern erhalten Sie im Anhang.
10  Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg: http://bit.ly/YD0NEo
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Bayern 

Landesebene: Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen13

In Bayern wird Jugendsozialarbeit über die 
Regelförderprogramme „Jugendsozialarbeit 
an Schulen“ (seit 2001) und „Arbeitsweltbezo-
gene Jugendsozialarbeit“ (AJS) (seit 1983) des 
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) im 
Rahmen der freiwilligen Leistungen gefördert. 
Das StMAS arbeitet eng mit der „Landesar-
beitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit – LAG 
JSA“, dem Zusammenschluss der Träger der 
freien Jugendhilfe, die in diesem Bereich tätig 
sind, zusammen. Die LAG JSA unterstützt ins-
besondere die Träger der AJS und bietet für die 
in den Maßnahmen tätigen Fachkräfte Fortbil-
dungsveranstaltungen an.

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit - AJS:
In Bayern besteht eine Kooperationsvereinba-
rung auf Landesebene für die Arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit: 2008 haben die 
Bayerische Staatsregierung, die Bundesagen-
tur für Arbeit (vertreten durch die Regional-
direktion Bayern), der Bayerische Städtetag, 
der Bayerische Landkreistag, der Bayerische 
Gemeindetag, die Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendsozialarbeit Bayern und die Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
in Bayern die „Kooperationsvereinbarung zur 
Zusammenarbeit bei der beruflichen Einglie-
derung und Förderung sozial benachteiligter 
junger Menschen im Sinne des § 13 SGB VIII“ 
unterzeichnet. 

Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS:
Nach der JaS-Förderrichtlinie ist der Träger der 
JaS-Maßnahme verpflichtet, eine Kooperati-
onsvereinbarung als Grundlage der Zusammen-
arbeit von Jugendhilfe und Schule im Arbeits-
feld JaS unter Federführung des Jugendamts 
abzuschließen. 

Landesebene: Bayerisches Landesjugend-
amt14 
Der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss 

beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen 
der Jugendsozialarbeit. Das Bayerische Lan-
desjugendamt bietet ein differenziertes Fort-
bildungsprogramm für die Fachkräfte der 
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) und die 
schulischen Kooperationspartner an. Dabei 
kooperiert es eng mit der Akademie für Lehr-
erfortbildung und Personalentwicklung. Eine 
Kooperationsvereinbarung hierzu ist in Vorbe-
reitung. 

Kommunale Ebene: Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte):
Aus Bayern wird fast durchgängig eine Jugend-
hilfeplanung zu § 13 SGB VIII zurückgemeldet 
(bei einer Rückmeldung wird keine Angabe 
zur Jugendhilfeplanung gemacht), insbeson-
dere als Teilplanung zu §§ 11-14 SGB VIII und 
Teilplanung Jugendsozialarbeit, aber auch als 
Planung mit Schul- und Arbeitsverwaltung. Ar-
beitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII sind 
gängige Praxis, werden aber nicht durchgän-
gig zurückgemeldet. Ein Großteil der Angebote 
wird in freier Trägerschaft erbracht. Die Hälfte 
der rückmeldenden kreisfreien Städte/Land-
kreise hat Kooperationsvereinbarungen auf 
der kommunalen Ebene mit der Schul- bzw. 
Arbeitsverwaltung geschlossen. Der Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung zwischen Ju-
gendhilfe und Schule unter Federführung des 
Jugendamts ist Fördervoraussetzung bei der 
Jugendsozialarbeit an Schulen.
Aus Bayern wird Jugendsozialarbeit an Schulen 
als häufigste Angebotsform zurückgemeldet, 
gefolgt von Arbeitsweltbezogener Jugendso-
zialarbeit mit Fokus auf den Übergang Schule 
– Beruf.

Berlin  

Land: Die Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft finanziert bezirksüber-
greifend Angebote der Jugendsozialarbeit an 
Schulen und Angebote im Bereich der Arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit. 
Alle weiteren Angebote der Jugendberufshilfe 

11  Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit Fokus auf den Übergang Schule-Beruf, wie beispielsweise Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen (§ 13 Abs. 2 SGB VIII in Verbindung mit § 13 Abs. 1 SGB VIII), Schulsozialarbeit (§ 13 Abs. 1 SGB VIII)

12  Was sind Angebote bzw. Projekte? Um den Ermittlungsaufwand zu begrenzen, wurden keine Platz- bzw. Fallzahlen erhoben. Angebote bezeich-
nen Dienstleistungen der Jugendsozialarbeit an verschiedenen Standorten (Strukturdaten). Existiert beispielsweise Schulsozialarbeit an 15 Schu-
len, sind das 15 Angebote. 

      Als Angebote bzw. Projekte zählen die nach § 13 SGB VIII bzw. aus Bundesmodellprogrammen finanzierten unterschiedlichen Dienstleistungen an 
verschiedenen Standorten in einem Kreis bzw. einer kreisfreien Stadt. 

13  Alle Informationen sind unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de abrufbar. 
14  Alle Informationen sind unter www.blja.bayern.de abrufbar.
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nach § 13 (2) SGB VIII werden als Individuallei-
stungen auf Grundlage der §§ 78a ff SGB VIII 
erbracht.
Der Landesjugendhilfeausschuss ist bei der Se-
natsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung Berlin angesiedelt15. Organisierte 
Strukturen freier Träger der Jugendsozialarbeit 
sind auf Landesebene vorhanden.
Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und 
Schule ist auf regionaler und auf gesamtstäd-
tischer Ebene durch eine „Gesamtstruktur 
Jugendhilfe-Schule" geregelt. Die Kooperation 
mit der Arbeitsförderung wird durch Vereinba-
rungen auf regionaler Ebene vollzogen. 

Kommune: Fast durchgängig wird Jugendhil-
feplanung zu § 13 SGB VIII zurückgemeldet, 
zumeist in Form einer Teilplanung zu §§ 11 – 14 
SGB VIII, teilweise auch in Kooperation mit der 
Schul- und Arbeitsverwaltung. Arbeitsgemein-
schaften nach § 78 SGB VIII werden durchgän-
gig zurückgemeldet.
Die Angebote werden zum großen Teil in freier 
Trägerschaft erbracht.
Kooperationsvereinbarungen mit der Arbeits-
verwaltung bestehen in 11 von 12 Bezirken. 
Jedes Jugendamt hat mit der Schulverwaltung 
eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen16. 

Die Schulsozialarbeit und die Jugendsozialar-
beit an Schulen, gefolgt von Arbeitsweltbezo-
gener Jugendsozialarbeit mit Fokus auf den 
Übergang Schule-Beruf bilden die häufigsten 
Angebotsformen von Jugendsozialarbeit in 
Berlin.

Brandenburg  

Land: Das Land Brandenburg hat zwei Pro-
gramme auf Landesebene zur Jugendsozialar-
beit: Das Landesprogramm „Integrierte Projekte 
von Jugendhilfe und Schule zur Vermeidung 
von Schulabbrüchen bei schulverweigernden 
Jugendlichen“ und das „Landesprogramm zur 
Förderung berufspädagogischer Maßnahmen 
im Rahmen der Jugendhilfe“. 
Organisierte Strukturen freier Träger der Jugend-
sozialarbeit sind auf Landesebene vorhanden.

Auf Landesebene gibt es keine Kooperations-
vereinbarungen mit der Schul- und Arbeitsver-
waltung. 

Kommune: Es wird durchgehend eine Jugend-
hilfeplanung zu § 13 SGB VIII als Teilplanung zu 
§§ 11-14, als Teilplanung Jugendsozialarbeit 
und teilweise auch im Rahmen eines Kinder- 
und Jugendförderplanes zurückgemeldet. Ar-
beitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII sind 
gängige Praxis.
Der Großteil der Angebote wird in freier Träger-
schaft umgesetzt.
Kooperationsvereinbarungen auf kommunaler 
Ebene mit der Schul- bzw. Arbeitsverwaltung 
werden zurückgemeldet.

Schulsozialarbeit und Aufsuchende Sozialar-
beit sind die häufigsten Angebotsformen von 
Jugendsozialarbeit in Brandenburg17.

Bremen   

Land: Der Landesjugendhilfeausschuss ist als 
Teil des Landesjugendamts bei der Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen ange-
siedelt18. Organisierte Strukturen freier Träger 
der Jugendsozialarbeit sind auf Landesebene 
vorhanden. Förderprogramme der Jugendhilfe 
des Landes für den Bereich der Jugendsozial-
arbeit bestehen nicht.
Es gibt zwei arbeitsmarktpolitische Landespro-
gramme (ESF), nämlich „Ausbildung und Ju-
gend mit Zukunft“ und „Arbeitsmarktorientierte 
Beratung für besondere Zielgruppen“, worüber 
kommunale Trägerangebote im Bereich der Ju-
gendsozialarbeit finanziell gefördert werden. 

Kommunen: Eine Jugendhilfeplanung zu § 13 
SGB VIII wird nicht zurückgemeldet.
Die Angebote der Jugendsozialarbeit werden 
zum Großteil in freier Trägerschaft erbracht.
Weiterhin gibt es ein Bundes-ESF-Programm, 
„Gute Arbeit für Alleinerziehende“, worüber 
kommunale Trägerangebote der Jugendsozial-
arbeit in beiden Stadtgemeinden des Landes 
Bremen finanziell gefördert werden19.
Auf kommunaler Ebene gibt es folgende Koo-

15  Homepage der Senatsverwaltung: www.berlin.de/sen/jugend/index.html 
16  Diese Information wurde von Landesebene mitgeteilt.
17  Aufsuchende Sozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII
18  Homepage der Senatorin Jugend Bremen: http://bit.ly/WTIrQl 
19  Diese Information wurde von Landesebene zurückgemeldet.
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perationsvereinbarungen, die relevant für die 
Jugendsozialarbeit sind: „Die Rahmenvereinba-
rung zur Zusammenarbeit zwischen Jugendhil-
fe und Schule in Bremen“ zwischen der Senato-
rin für Bildung und Wissenschaft und Senatorin 
für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen und 
zwei Vereinbarungen zur Kooperation zwischen 
dem Amt für Soziale Dienste und dem JobCen-
ter Bremen.

Angebote für Schulverweigerer sind die häu-
figste Angebotsform von Jugendsozialarbeit in 
Bremen.

Hamburg  

Land: Das Land finanziert die Kinder- und Ju-
gendarbeit/Jugendsozialarbeit über einen Lan-
desförderplan für bezirksübergreifende Maß-
nahmen und über eine sog. Globalrichtlinie 
(Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit) 
mit entsprechenden Haushaltsmitteln für be-
zirkliche Maßnahmen
Der Landesjugendhilfeausschuss ist bei der Be-
hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion angesiedelt20. Organisierte Strukturen freier 
Träger der Jugendsozialarbeit und der Kinder- 
und Jugendarbeit sind auf Landesebene vor-
handen. Es gibt keine Kooperationsvereinba-
rungen mit der Schul- und Arbeitsverwaltung 
auf Landesebene. (Eine bezirkliche Ebene gibt 
es hierzu nicht, der Schulträger ist die Landes-
behörde). 

Bezirke: Die Bezirke planen ihre Angebote der 
Jugendsozialarbeit eigenständig im Rahmen 
der Anforderungen der Globalrichtlinie, unter-
stützt von den bezirklichen Jugendhilfeaus-
schüssen21. Die Angebote der Jugendsozial-
arbeit in den Bezirken und in überbezirklichen 
Maßnahmen werden fast paritätisch von öffent-
lichen und freien Trägern umgesetzt. 

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit 
Fokus auf den Übergang Schule-Beruf bildet 
die meistgenannte Angebotsform in Hamburg, 
gefolgt von Aufsuchender Sozialarbeit.

Hessen  

Land: Auf Landesebene ist die Strategie zur 
„Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit 
bei der Schaffung und Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen in Hessen“ (OloV) im Bereich der 
Jugendsozialarbeit zu nennen22. Bei OloV han-
delt es sich um eine gemeinsame Strategie der 
Partner des Hessischen Pakts für Ausbildung. 
In allen Kreisen und kreisfreien Städten Hessens 
gibt es eine Regionalkoordination und regionale 
Steuerungsgruppen, in die alle relevanten Part-
ner einbezogen sind sowie Ansprechpersonen 
Berufsorientierung in jedem Staatlichen Schul-
amt. Die Regionalkoordination ist sehr oft beim 
Kreis oder der kreisfreien Stadt (und dort meist 
beim Jugendamt oder der Jugendberufshilfe, 
zum Teil auch bei der Arbeitsförderung oder 
entsprechenden kommunalen Gesellschaften) 
angesiedelt, in einigen Regionen aber auch 
bei anderen Partnern (z. B. Agentur für Arbeit, 
IHK, Kreishandwerkerschaft). In die regionalen 
Steuerungsgruppen sind der Kreis oder die 
kreisfreie Stadt, die jeweilige Agentur für Arbeit, 
die Handwerkskammer und die Kreishandwer-
kerschaft, die IHK, das Jobcenter SGB II, das 
Staatliche Schulamt, oft auch die freien Träger 
der Jugendberufshilfe und weitere regional rele-
vante Akteure einbezogen. Die Regionalkoordi-
nation erhält für ihre Arbeit Sachmittel, die aus 
Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung, des 
Hessischen Kultusministeriums und der Eu-
ropäischen Union – Europäischer Sozialfonds 
stammen. Ziel von OloV ist es, allen ausbil-
dungswilligen und -fähigen Jugendlichen eine 
Chance auf eine berufliche Ausbildung anzu-
bieten und die auf Landesebene zwischen den 
Paktpartnern verabredeten Qualitätsstandards 
in regionalen Netzwerken umzusetzen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss in Hessen 
arbeitet als Teil des Landesjugendamtes, an-
gesiedelt beim Hessischen Sozialministerium23. 
Organisierte Strukturen freier Träger der Ju-
gendsozialarbeit sind auf Landesebene vorhan-
den.
Das Hessische Sozialministerium hat keine Ko-
operationsvereinbarungen mit der Schul- bzw. 
Arbeitsverwaltung zur Jugendsozialarbeit ab-
geschlossen.

20  www.hamburg.de/familie
21  Diese Information wurde von Landesebene zurückgemeldet. 
22  www.olov-hessen.de/
23  http://bit.ly/XO4ipL
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Kommune: Bei einem Großteil der zurück-
meldenden Kommunen/Landkreise wird eine 
Jugendhilfeplanung zu § 13 SGB VIII durchge-
führt, oft innerhalb einer Teilplanung zu § 11-
14, häufig auch in einer gemeinsamen Planung 
insbesondere mit der Schulverwaltung sowie 
mit der Arbeitsverwaltung.
Fast alle rückmeldenden Kommunen/Land-
kreise haben Kooperationsvereinbarungen mit 
der Schul- bzw. Arbeitsverwaltung geschlos-
sen, Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB 
VIII sind gängige Praxis auf kommunaler Ebene 
in Hessen. Ein Großteil der Angebote der Ju-
gendsozialarbeit wird in freier Trägerschaft um-
gesetzt. 
In Hessen werden insbesondere Angebote im 
Bereich der Schulsozialarbeit angeboten, ge-
folgt von Arbeitsweltbezogener Jugendsozial-
arbeit („Jugendberufshilfe“) mit Fokus auf den 
Übergang Schule – Beruf.

Mecklenburg-Vorpommern 

Land: Es sind drei Förderprogramme auf Lan-
desebene vorhanden: Das „Landesprogramm 
Jugendberufshilfe“, das ESF-Programm Ju-
gendberufshilfe/Produktionsschulen und die 
„Landesinitiative Jugend- und Schulsozialar-
beit“.
Der Landesjugendhilfeausschuss in Mecklen-
burg-Vorpommern ist als Teil des Landesju-
gendamtes beim Kommunalen Sozialverband 
Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Orga-
nisierte Strukturen freier Träger der Jugendso-
zialarbeit sind auf Landesebene vorhanden; es 
gibt eine LAG ÖRT M-V24.
Auf Landesebene existieren Kooperationsver-
einbarungen zwischen dem Bildungsministe-
rium und der zuständigen Regionaldirektion 
Nord der Bundesagentur für Arbeit.

Kommune: Zum großen Teil wird Jugendhilfe-
planung zu Jugendsozialarbeit von den rück-
meldenden Kommunen/Landkreisen durch-
geführt; die Schul- und der Arbeitsverwaltung 
wirken in den örtlichen Jugendhilfeausschüs-
sen mit.
Auf kommunaler Ebene werden Kooperations-
vereinbarungen mit der Schul- und Arbeits-

verwaltung zurückgemeldet, Arbeitsgemein-
schaften nach § 78 SGB VIII arbeiten oder sind 
in Planung. Ein Großteil der Angebote der Ju-
gendsozialarbeit wird in freier Trägerschaft um-
gesetzt. 
Schulsozialarbeit ist die mit Abstand am häu-
figsten genannte Angebotsform von Jugend-
sozialarbeit in Mecklenburg-Vorpommern (300 
Fachkräfte in der Schulsozialarbeit), gefolgt von 
Arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit mit 
Fokus auf den Übergang Schule – Beruf sowie 
Produktionsschulen25.

Niedersachsen  

Land: Aus Niedersachsen wird das Landespro-
gramm „Ambulante sozialpädagogische An-
gebote der Jugendhilfe für junge Straffällige“ 
zurückgemeldet. Außerdem ist das Landespro-
gramm „Pro Aktiv Center“ „PACE“26 und Ju-
gendwerkstätten27 im Bereich der Jugendhilfe/
Jugendsozialarbeit angesiedelt. Organisierte 
Strukturen freier Träger der Jugendsozialarbeit 
sind auf Landesebene vorhanden.
In Niedersachsen arbeitet der Landesbeirat für 
Kinder- und Jugendhilfe und Familienpolitik. 
Der Landesbeirat befasst sich mit allen Ange-
legenheiten der überörtlichen Jugendhilfe. Im 
Rahmen der Landesjugendhilfeplanung hat das 
Land den ersten Basisbericht mit dem Schwer-
punkt „Hilfen zur Erziehung“ vorgelegt. 

Kommune: Die Hälfte der zurückmeldenden 
Jugendämter führt eine Jugendhilfeplanung zu 
§ 13 SGB VIII durch. In einigen Fällen arbeiten 
sie hierbei mit der Schul- und Arbeitsverwal-
tung zusammen.
Auffällig an den Angeboten von Jugendsozial-
arbeit in Niedersachsen ist, dass sich die An-
gebote, bereitgehalten von öffentlichen und 
freien Trägern, fast umgekehrt proportional zu 
allen anderen Bundesländern verteilen. Öffent-
liche Träger setzen die Mehrzahl aller Angebote 
um. Auf kommunaler Ebene gibt es etwa bei 
der Hälfte der Rückmeldungen Kooperations-
vereinbarungen mit der Schul- und Arbeits-
verwaltung. Es werden eine Ausbildungs- und 
Jugendkonferenz und Arbeitsgemeinschaften 
nach § 78 SGB VIII zurückgemeldet.

24  Die LAG ÖRT M-V wird mitaufgeführt, da sie explizit vom Land Mecklenburg-Vorpommern zurückgemeldet wurde.
25  Die Informationen zu der Anzahl der Fachkräfte und der zum Angebot „Produktionsschulen“ wurden vom Landesministerium zurückgemeldet.
26  Vgl. hierzu die Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration: „Pro-Aktiv-Centren (PACE)“,  

http://bit.ly/12Qk37t, Hannover <3.09.2012>.
27  http://bit.ly/VNjVUj 
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Der Schwerpunkt der Angebotsformen liegt 
bei der Schulsozialarbeit und Arbeitsweltbe-
zogenen Jugendsozialarbeit mit Fokus auf den 
Übergang Schule-Beruf.

Nordrhein-Westfalen  

Land: Im Kinder- und Jugendförderplan des 
Landes NRW (KJFP) ist die Jugendsozialarbeit  
gem. § 13 SGB VIII   auf Landesebene aufge-
nommen. Über den KJFP werden Jugend-
werkstätten, Beratungsstellen und Projekte 
und Maßnahmen zur Vermeidung schulischen 
Scheiterns gefördert.
Organisierte Strukturen freier Träger der Ju-
gendsozialarbeit sind auf Landesebene vorhan-
den, die ebenfalls aus Mitteln des KJFP geför-
dert werden.
In Nordrhein-Westfalen ist die Zuständigkeit für 
die Förderung der Jugendsozialarbeit regional 
aufgeteilt, es arbeiten das Landesjugendamt 
Westfalen-Lippe mit einem dazugehörenden 
Landesjugendhilfeausschuss, sowie das Lan-
desjugendamt Rheinland mit Landesjugendhil-
feausschuss28.
Auf Landesebene gibt es keine formellen Ko-
operationsvereinbarungen mit der Schul- oder 
Arbeitsverwaltung.

Kommune:
Kommunen und Landkreise im Landschafts-
verband Rheinland: 
Fast alle rückmeldenden Kommunen und Land-
kreise führen eine Jugendhilfeplanung zur Ju-
gendsozialarbeit durch. Es handelt sich insbe-
sondere um eine Teilplanung zu den §§ 11-14 
SGB VIII, Teilplanung zur Jugendsozialarbeit und 
die Planung innerhalb des Kinder- und Jugend-
förderplans. Teilweise gibt es gemeinsame Pla-
nungen mit der Schul- bzw. Arbeitsverwaltung.
Die Angebote der Jugendsozialarbeit werden 
überwiegend von freien Trägern umgesetzt.
Teilweise gibt es auf kommunaler Ebene Koo-
perationsvereinbarungen mit der Schul- und  
Arbeitsverwaltung. Arbeitsgemeinschaften nach  
§ 78 SGB VIII sind gängige Praxis. 
Im Einzugsbereich des Landschaftsverbands 
Rheinlands ist mit Abstand die gängigste Ange-
botsform die Schulsozialarbeit, das zweithäu-
figste Angebot bildet die Aufsuchende Sozial-
arbeit.

Kommunen und Landkreise im Landschafts-
verband westfalen-Lippe: 
Fast alle rückmeldenden Kommunen und Land-
kreise führen eine Jugendhilfeplanung zu Ju-
gendsozialarbeit durch. Es handelt sich insbe-
sondere um eine Teilplanung zu den §§ 11-14 
SGB VIII und die Planung innerhalb des Kinder- 
und Jugendförderplans. Auch eine Kooperation 
mit der Arbeitsverwaltung bei der Planung wird 
zurückgemeldet.
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII sind 
gängige Praxis und es wird eine Bildungs- und 
Jugendkonferenz zurückgemeldet. Auf kommu-
naler Ebene gibt es keine Kooperationsverein-
barungen mit der Schul- und Arbeitsverwaltung.

Die häufigste Angebotsform der Jugendsozial-
arbeit im Einzugsbereich des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe bildet die Schulsozial-
arbeit.

Rheinland-Pfalz  

Land: Im Jugendförderungsgesetz Rheinland-
Pfalz ist die Jugendsozialarbeit in § 3 normiert. 
Speziell zur Schulsozialarbeit gibt es die soge-
nannten „Standards für Schulsozialarbeit“, die 
fachlich und finanziell die Förderbedingungen 
regeln. 2007 verabschiedete der Landesju-
gendhilfeausschuss Rheinland-Pfalz die „Emp-
fehlungen zur Jugendsozialarbeit Rheinland-
Pfalz“29.
Organisierte Strukturen freier Träger der Ju-
gendsozialarbeit sind auf Landesebene vorhan-
den.
Das zuständige Ministerium für Integration, Fa-
milie, Kinder, Jugend und Frauen meldet keine 
Kooperationsvereinbarungen auf Landesebene 
mit der Schul- und Arbeitsverwaltung zurück.

Kommune: Die Hälfte der rückmeldenden 
Kommunen und Landkreise führt eine Jugend-
hilfeplanung für § 13 SGB VIII durch, es werden 
Teilplanungen zu §§ 11 – 14 SGB VIII zurück-
gemeldet und auch gemeinsam mit der Schul- 
und Arbeitsverwaltung werden Planungen vor-
genommen.
Die Angebote setzen überwiegend freie Träger 
der Jugendsozialarbeit um. 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII sind 
gängige Praxis und werden fast durchgängig 

28  http://bit.ly/W5iAb5 
29  Weitere Informationen http://bit.ly/13ktd7z
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zurückgemeldet. Es wird nur eine Kooperati-
onsvereinbarung mit der Arbeitsverwaltung auf 
kommunaler Ebene zurückgemeldet.
Die Schulsozialarbeit bildet mit Abstand die 
häufigste Form von Jugendsozialarbeit in 
Rheinland-Pfalz. Arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit mit Fokus auf den Übergang 
Schule-Beruf bildet mit großem Abstand das 
am zweithäufigsten genannte Angebot.

Saarland 

Land: Auf Landesebene besteht seit 2003 das 
Programm „Schoolworker“, ein Kooperations-
modell zwischen Jugendhilfe und Schule. Lan-
desweit sind mit Stand Januar 2013 85 School-
worker an insgesamt 200 Schulen im Einsatz.
Der Landesjugendhilfeausschuss im Saarland 
hat einen Unterausschuss zu Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit/Jugendhilfe-Schule. Das 
Landesjugendamt ist beim Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Saarlands angesiedelt30. Organisierte Struk-
turen freier Träger der Jugendsozialarbeit sind 
auf Landesebene vorhanden. Auf Landesebene 
gibt es keine Kooperationsvereinbarungen mit 
der Schul- und Arbeitsverwaltung.

Kommune: Die am häufigsten genannte Ange-
botsform von Jugendsozialarbeit stellt im Saar-
land die Aufsuchende Sozialarbeit dar, gefolgt 
von der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-
beit mit Fokus auf den Übergang Schule-Beruf.

Sachsen 

Land: Auf Landesebene ist die „Förderstrategie 
des Freistaates Sachsen für den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe“ mit den Förderrichtli-
nien „Jugendpauschale“, „überörtlicher Bedarf“ 
„Weiterentwicklung“ und „Investitionen“ zu 
nennen, wobei diese nicht ausschließlich Ange-
bote und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit 
fördert. Außerdem ist die ESF-Richtlinie des 
Sozialministeriums mit den Vorhabenbereichen  
„Kompetenzentwicklung“, „Schuldistanz“, „Ju-
gendberufshilfe“ und „Produktionsschulen“ zu 
nennen. 
Das Land Sachsen fördert mit der Richtlinie 

„überörtlicher Bedarf“ überregional tätige Trä-
ger in Sachsen; u. a. die Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendsozialarbeit e. V. 
Der Landesjugendhilfeausschuss in Sachsen 
hat einen Unterausschuss zu „Jugendhilfepla-
nung/Jugendarbeit“31.
Das Sächsische Ministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz teilt mit, dass es eine Ko-
operationsvereinbarung zwischen der Säch-
sischen Staatsregierung, der Regionaldirektion 
Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, dem 
Sächsischen Städte- und Gemeindetag, dem 
Landkreistag, der Industrie- und Handelskam-
mer, der Handwerkskammer und dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund sowie der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft “zur beruflichen 
Eingliederung benachteiligter junger Men-
schen“ gibt. Außerdem wurde zur „Zusammen-
arbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe 
im Freistaat Sachsen“ ein gemeinsames Positi-
onspapier vom Sächsischen Staatsministerium 
für Soziales und Verbraucherschutz, dem Säch-
sischen Staatsministerium für Kultus und Sport, 
dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag 
sowie vom Sächsischen Landkreistag verab-
schiedet. Eine „Vereinbarung zur Zusammenar-
beit im Jugendstrafverfahren“ wurde zwischen 
dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz 
und für Europa, dem Sächsischen Staatsmini-
sterium für Soziales und Verbraucherschutz, 
der Regionaldirektion Sachsen der Bundesa-
gentur für Arbeit und den kommunalen Spitzen-
verbänden geschlossen. 

Kommune: Fast alle rückmeldenden Jugend-
ämter führen eine Jugendhilfeplanung zu Ju-
gendsozialarbeit durch, Teilplanungen zu den 
§§ 11-14 SGB VIII und Kinder- und Jugend-
förderpläne werden genannt. Auffällig bei der 
Jugendsozialarbeit in Sachsen ist, dass die 
Angebote auf kommunaler Ebene fast aus-
schließlich von freien Trägern erbracht werden. 
Auf kommunaler Ebene gibt es teilweise Koo-
perationsvereinbarungen mit der Schul- und Ar-
beitsverwaltung. Arbeitsgemeinschaften nach  
§ 78 SGB VIII sind gängige Praxis, es existieren 
zahlreiche Arbeitskreise sowie ein rechtskreis-
übergreifendes Fallmanagement, in denen/dem 
die Jugendhilfe mit der Schul- und Arbeitsver-
waltung kooperiert. 
Häufigste Angebotsform stellt in Sachsen die 
Aufsuchende Sozialarbeit dar, dicht gefolgt von 
der Schulsozialarbeit.

30  www.saarland.de/52389.htm 
31  www.sms.sachsen.de/11230.html 
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Sachsen-Anhalt 

Land: Es werden aus Sachsen-Anhalt drei Lan-
desförderprogramme der Jugendsozialarbeit 
bzw. Förderprogramme mit Schnittflächen zur 
Jugendsozialarbeit zurückgemeldet: „Förde-
rung einzelner innovativer oder modellhafter 
Maßnahmen“, das „Fachkräfteprogramm“ 
und das Landesprogramm „Vermeidung von 
Schulversagen und Absenkung des vorzeitigen 
Schulabbruchs“.
Organisierte Strukturen freier Träger der Ju-
gendsozialarbeit auf Landesebene sind vor-
handen.
Auf Landesebne gibt es keine Kooperations-
vereinbarungen mit der Schul- bzw. Arbeitsver-
waltung.

Kommune: Alle rückmeldenden Kommunen/
Landkreise führen eine Jugendhilfeplanung zu 
Jugendsozialarbeit in Form einer Teilplanung zu 
§ 11-14 SGB VIII durch.
Die Angebote der Jugendsozialarbeit werden 
zum Großteil von freien Trägern umgesetzt.
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII  
werden durchgängig zurückgemeldet. 
Auf kommunaler Ebene gib es außerdem teil-
weise Kooperationsvereinbarungen mit der 
Schul- und Arbeitsverwaltung. 
Schwerpunkt bei den Angebotsformen in 
Sachsen-Anhalt bilden Schulsozialarbeit und 
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit mit 
Fokus auf den Übergang Schule-Beruf.

Thüringen 

Land: Auf Landesebene ist die Förderrichtlinie 
„Örtliche Jugendförderung“ zu nennen, die sich 
auf Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Ju-
gendverbandsarbeit erstreckt.
Organisierte Strukturen freier Träger der Ju-
gendsozialarbeit auf Landesebene sind vorhan-
den.
Das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie 
und Gesundheit teilt mit, dass auf Landesebene 
1994 eine Kooperationsvereinbarung des Mini-
steriums für Soziales, Familie und Gesundheit 
und des Kultusministeriums mit dem Landesar-
beitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, dem Ge-
meinde- und Städtebund Thüringen und dem 
Landkreistag „zur beruflichen Eingliederung 
benachteiligter junger Menschen“ geschlossen 
wurde.

Kommune: Alle rückmeldenden Kommunen 
und Landkreise führen eine Jugendhilfeplanung 
zu Jugendsozialarbeit durch, insbesondere im 
Rahmen der Teilplanung §§ 11 – 14 SGB VIII, 
teilweise mit der Schulverwaltung und im Rah-
men eines Kinder- und Jugendförderplans. Ar-
beitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII sind 
gängige Praxis, werden aber nicht durchgängig 
zurückgemeldet. 
Auf kommunaler Ebene werden vereinzelt Ko-
operationsvereinbarungen mit der Schul- und 
Arbeitsverwaltung zurückgemeldet. 
Zur häufigsten Form der Jugendsozialarbeit 
zählt nach Auskunft der befragten Jugendämter 
die Schulsozialarbeit, gefolgt von Aufsuchender 
Sozialarbeit.
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Handlungsspielräume aufzeigen: Die 
Bedeutung von Strukturen der Jugend-
sozialarbeit - Ergebnisse der Expertise 
und der begleitenden Diskussion

Ziel der Expertise ist es, auf Grundlage der Struk-
turerkenntnisse Impulse in die Diskussion für eine 
Stärkung der Jugendsozialarbeit zu geben und mit 
Forderungen aus Sicht der freien Träger der Ju-
gendsozialarbeit bzw. der BAG ÖRT zu verknüp-
fen. Dabei werden durchaus bekannte Erkenntnisse 
und Forderungen wie zum Beispiel die Notwendig-
keit einer verbesserten Abstimmung zwischen den 
Rechtskreisen des SGB II/III/VIII und die Bedeutung 
von Förderplänen und –programmen der Jugend-
sozialarbeit auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene belegt. 

Die teilweise geringen finanziellen Ressourcen, die 
für Jugendsozialarbeit zur Verfügung stehen, sind 
ein großes Problem. So wichtig eine gute finanzi-
elle Ausstattung ist, darf die Diskussion allerdings 
nicht bei der Forderung nach mehr Ressourcen 

stehen bleiben. Vielmehr sind starke Strukturen 
der Jugendsozialarbeit auch die Voraussetzung für 
eine gute finanzielle Ausstattung und eine qualitativ 
hochwertige Arbeit vor Ort. 

Neu am Vorgehen der BAG ÖRT ist die systema-
tische Aufarbeitung und Betrachtung der Strukturen 
der Jugendsozialarbeit, die Benennung von Zusam-
menhängen auf Bundes-, Landes und kommunaler 
Ebene und die Verknüpfung mit Forderungen auf 
den verschiedenen Ebenen.

Durch die Erhebung konnten wir bundesweit zeigen, 
welche Strukturen der Jugendsozialarbeit vorhan-
den sind und Informationen zur Ausgestaltung der 
Strukturen geben. Die tiefe inhaltliche und qualita-
tive Auseinandersetzung muss daran anknüpfen und 
möglichst viele praktische Akteure mit einschließen. 

Die praktische und lokale Sicht haben wir durch 
Diskussionen mit verschiedensten Akteuren, zum 
Beispiel auf der Jahrestagung der BAG ÖRT im No-
vember 2012, eingebracht und möchten diese in 
2013 weiterführen. 

SGB VIII /  
Ausführungsgesetzgebung / 

Richtlinien Länder/Kommunen

Alle Elemente / Ebenen stehen in Beziehung / Wechselwirkung.
Die Nennung der Elemente erfolgt in keinerlei Rangfolge.

K
O

M
M

U
N

E
B

U
N

D
LA

N
D

Landesorganisationen  
Jugendsozialarbeit

Landesförderpläne und
-programme

Landesjugendhilfeausschuss/ 
Landesjugendamt

Kooperationsvereinbarungen
und Kooperationen

Kommunale Förderpläne  
und -programme

Jugendamt /
Jugendhilfeausschuss

AG § 78 SGB VIII

Planung der Jugendsozialarbeit 
als Teil der Jugendhilfeplanung

Trägerstruktur 
Jugendsozialarbeit

Kooperationsvereinbarungen
und Kooperationen

Bundesförderpläne  
und -programme

Bundesministerielle 
Abstimmung

Bundesorganisationen
Jugendsozialarbeit

13 Elemente einer starken Jugendsozialarbeit vor Ort
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13 Strukturelemente einer starken 
Jugendsozialarbeit vor Ort

Die Expertise und die sie begleitenden Diskussi-
onen mit Experten auf Bundes-, Landes- und kom-
munaler Ebene führen zu einem Strukturmodell der 
Jugendsozialarbeit, das die wesentlichen Elemente 
auf den verschiedenen Ebenen erfasst, Zusammen-
hänge verdeutlicht, die Elemente in Beziehung zuei-
nander setzt und somit den Blick auf das Gesamt-
system der Jugendsozialarbeit schärft.

Dieses Modell versteht sich weder starr noch 
dogmatisch, sondern ermöglicht vor Ort Strukturen 
zu bestimmen und Entwicklungsmöglichkeiten zu 
gestalten. Als Matrix gelingender Faktoren der Ju-
gendsozialarbeit decken diese Elemente sowohl 
vorhandene Ansätze als auch Lücken für eine starke 
Jugendsozialarbeit auf.

Das Modell trägt der Tatsache Rechnung, dass 
Jugendsozialarbeit vor Ort entschieden und an-
geboten wird, gleichzeitig aber die Rahmenbedin-
gungen durch das Einwirken von Bund und Ländern 
beeinflusst werden. Gerade Bundesprogramme, 
wie z. B. die Initiative „JUGEND STÄRKEN“, wirken 
stark in die kommunale Ebene, können ihre lang-
fristige Wirkung aber nur dann entfalten, wenn sie 
wirklich verankert werden und über den Förderzeit-
raum hinaus Bestand haben.

Das Modell ist nicht so zu verstehen, dass nur 
beim Vorhandensein aller 13 Elemente von einer 
starken Jugendsozialarbeit gesprochen werden 
kann. Allerdings ist ersichtlich, dass z. B. nur ein 
kommunales Strukturelement oder ein umgesetztes 
Bundesprogramm vor Ort der Anfang eines Ange-
botsgefüges sind und das Zusammenwirken mehre-
rer Strukturelemente der unterschiedlichen Ebenen 
das Fundament und die Langfristigkeit von Jugend-
sozialarbeit befördert. Es lässt sich aber klar erken-
nen, dass der Jugendhilfeplanung und der fixierten 
Kooperationen zwischen den Entscheidungsträgern 
eine entscheidende Rolle für eine starke Jugend-
sozialarbeit zukommt.

Strukturen auf kommunaler, Landes-  
und Bundesebene

Auf kommunaler Ebene werden auf der Grundlage 
fachlicher Zuständigkeit und politischer Willensbil-
dung Entscheidungen für eine starke Jugendsozial-
arbeit getroffen. Das heißt alle Strukturen, die fach-
lich oder politisch wirken, müssen miteinbezogen 
werden. Die freien Träger der Jugendhilfe finden auf 
beiden Wegen, z.B. über eine Arbeitsgemeinschaft 
nach § 78 SGB VIII oder die Antragsmöglichkeiten 
im Ausschuss, Zugang zur Gestaltung der örtlichen 
Bedingungen.

Länder übernehmen Verantwortung für Gestal-
tungsprozesse der Jugendhilfe. Konkret wird dies 
in den entsprechenden Kinder- und Jugendförder-
plänen umgesetzt. Darüber hinaus bilden für die 
Jugendsozialarbeit z. B. die Überlegungen zu einer 
einheitlichen und flächendeckenden Gestaltung des 
Übergangssystems von der Schule in den Beruf 
eine gute Plattform, wenn es gelingt, die Zielgrup-
pen der benachteiligten Jugendlichen in diesen Sy-
stemen entsprechend zu platzieren32. 

Der Kinder- und Jugendförderplan (KJP) des 
Bundes sowie die Förderprogramme der unter-
schiedlichen Bundesministerien (BMFSFJ, BMAS 
und BMBF) prägen die Landschaft der Jugendso-
zialarbeit in nicht unerheblichem Maß. Zum Teil er-
möglichen sie erst die Gestaltung entsprechender 
Angebotsstrukturen vor Ort. Auch wenn es sich hier 
um positive Anstöße handelt, gilt es, Verantwortung 
für die Langfristigkeit solcher Projekte zu überneh-
men und in der Kommunikation mit den Ländern 
die Weiterführung zu sichern. Die Abstimmung zwi-
schen den Ministerien, die Anpassung der Schnitt-
stellen des SGB II, III und VIII sowie die Einbindung 
der Jugendsozialarbeit in die „Eigenständige Ju-
gendpolitik“ bleiben wichtige Handlungsfelder. 
Die Verbände der Jugendsozialarbeit tragen hier 
eine hohe Verantwortung, dass diese Prozesse 
nachhaltig Wirkung zeigen können.

32  Siehe hierzu auch „Übergänge in kommunaler Verantwortung – bedarfsgerecht, anschlussorientiert, individuell und partizipativ!“ BAG ÖRT (2012):  
http://bit.ly/XO6oFX
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Fazit

Eine starke Jugendsozialarbeit vor Ort entwickelt 
sich dann, wenn möglichst viele Strukturelemente 
umgesetzt werden und abgestimmt ineinander grei-
fen. Die kommunale Verantwortung gewährleistet 
die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Fak-
toren, nutzt Landes- und Bundesförderungen, steht 
für die Eigenverantwortlichkeit und bindet die freien 
Träger der Jugendsozialarbeit als Fachexperten und 
Anwälte der betroffenen Jugendlichen mit ein.

Ausblick

Die weiteren Entwicklungen des Übergangssystems 
Schule – Beruf, die neue ESF - Förderphase 2014 – 
2020, die EU – Jugendstrategie, die Diskussionen 
um die Aufhebung des Kooperationsverbotes zwi-
schen Bund und Ländern in der Bildungspolitik  und 
der weitere Prozess um eine „Eigenständige Ju-
gendpolitik“ erfordern nach wie vor eine starke und 
engagierte Begleitung der Jugendsozialarbeit, um 
die Bedingungen für eine erfolgreiche Gestaltung 
vor Ort weiter zu verbessern und zu sichern.

Nachschlag

Wir drucken in dieser Handreichung Statements 
von Fachkräften der Jugendsozialarbeit und ande-
ren Akteuren ab, die wir auf der Jahrestagung 
2012 der BAG ÖRT gesammelt haben. 
Wir fragten nach ihrer Einschät-
zung zu einer „Starken Jugend-
sozialarbeit vor Ort“ und zu 
den Herausforderungen 
vor Ort.
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Anhang Übersicht Befragung

Tabelle: Rücklaufquoten der Befragung von Jugend- 
ämtern zur Jugendsozialarbeit in Landkreisen und 
kreisfreien Städten33 

Bundesländer Anzahl der ausgewählten  
Jugendämter

Rücklaufquote

Baden-Württemberg 21 (14) 67 %

Bayern 24 (7) 29 %

Berlin 6 (5) 83 %

Brandenburg 6 (3) 50 %

Bremen 1 (1) 100 %

Hamburg 4 (2) 50 %

Hessen 12 (8) 67 %

Mecklenburg-Vorpommern 3 (3) 100 %

Niedersachsen 15 (6) 40 %

NRW – Landschaftsverband 
Rheinland

16 (9) 56 %

NRW – Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe

16 (3) 19 %

Rheinland-Pfalz 9 (4) 44 %

Saarland 3 (2) 67 %

Sachsen 7 (4) 57 %

Sachsen-Anhalt 4 (3) 75 %

Schleswig-Holstein 5 (0) 0 %

Thüringen 6 (5) 83 %

Gesamt 158 (79) 50 %

33  Bei der Auswahl der Jugendämter wurde darauf geachtet, dass sich die Anzahl möglicher Jugendämter pro Bundesland an dessen Bevölkerungs-
zahl orientiert. Somit ließ sich pro Bundesland eine Auswahlquote berechnen, welche die Anzahl möglicher Jugendämter fixiert. Bei der dann pro 
Bundesland erfolgten Auswahl sind diejenigen Jugendämter von Landkreisen und kreisfreien Städte in die Untersuchungspopulation aufgenommen 
worden, die sich hinsichtlich ihrer Größe (Stadt-Land), ihrer räumlichen Verteilung im jeweiligen Bundesland (Nord, Süd, Ost, West) und ihrer Orga-
nisationsstruktur (als Optionskommunen alleinige Trägerschaft der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bei Landkreisen und Städten oder ge-
meinsame Trägerschaft von Bundesagentur für Arbeit und Kommune, Modellkommunen „Jugend stärken - Aktiv in der Region“ und „Regionales 
Übergangsmanagement“) weitestgehend unterscheiden und somit die gesamte Bandbreite der Jugendsozialarbeit vor Ort widerspiegeln.
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Starke Jugendsozialarbeit vor Ort –  
Eindrücke der Jahrestagung der BAG ÖRT

02.

„Was kennzeichnet eine starke Jugendsozialar-
beit vor Ort?“ und „Was sind die größten Heraus-
forderungen, wenn Jugendsozialarbeit vor Ort ge-
stärkt werden soll? – Diese Fragen beantworteten  

Stimmen aus der Praxis

Besucher/innen der Jahrestagung 2012 „Teilhabe 
durch eine starke Jugendsozialarbeit in kommu-
naler Verantwortung“.

„Starke Jugendsozialarbeit vor Ort kennzeichnet, 
dass man sich im Sozialraum gut auskennt, weiß 

welche Jugendlichen mit welchen Bedürfnissen 
und Handlungsbedarfen vor Ort sind 

und man zudem gut vernetzt ist.“

„Eine starke Jugendsozialarbeit 
ist gekennzeichnet durch eine 
starke kommunale Veranke-
rung, das heißt ein gutes Ein-
gebundensein in ein lokales, 
kommunales und regionales 
Netzwerk.“

„Zum einen kennzeichnet starke 
Jugendsozialarbeit vor Ort, dass 

sie überhaupt im Angebotsspektrum 
der Jugendhilfe vor Ort vorhanden ist und 

zum anderen dass sie integraler Bestandteil der An-
gebotsstruktur und der Jugendhilfeplanung ist.“

„Eine starke Jugendsozialarbeit vor Ort kennzeich-
net, dass Jugendliche in den Angeboten der Ju-
gendsozialarbeit beteiligt werden, dass alle Jugend-
lichen eine Anschlussperspektive haben und dass 
Jugendsozialarbeit für diese Anschlussperspektive 
steht.“

„Die kommunale und regionale Vernetzung des Trä-
gers ist wichtig, denn jungen Menschen kann nur 
geholfen werden, wenn man Nähe zu ihnen und zu 
allen weiteren beteiligten Akteuren herstellt.“

„Starke Jugendsozialarbeit vor Ort kennzeichnet, 
dass wir für die Jugendlichen ein individuelles, maß-
geschneidertes Angebot bereithalten können.“

„Die Fachlichkeit muss stimmen. Es müssen Profis 
am Werk sein und die Rahmenbedingungen müssen 
stimmen, hier ist insbesondere die finanzielle Aus-
stattung wichtig.“ 

Was kennzeichnet eine starke Jugendsozialarbeit vor Ort?
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Starke Jugendsozialarbeit vor Ort –  
Eindrücke der Jahrestagung der BAG ÖRT

„Jugendsozialarbeit hat oftmals nicht den Stellen-
wert, den sie haben müsste, weil die Angebote nicht 
ausreichend wahrgenommen werden. Jugendsozi-
alarbeit soll gleichwertiger Partner im Konzert aller 
Angebote für Jugendliche im Bereich des Über-
gangs sein. Das ist aus meiner Sicht die größte He-
rausforderung für die Jugendsozialarbeit.“

„Die größte Herausforderung ist, dass man mehr 
Werbung für Jugendsozialarbeit machen muss, 
damit nicht nur die Arbeitsmarktpolitik im Vorder-
grund steht.“

„Die größte Herausforderung ist, auf die Individuali-
tät der einzelnen Jugendlichen einzugehen und den 
finanziellen Rahmen dafür zu haben.“

„Jugendsozialarbeit steht aufgrund des demogra-
fischen Wandels und der finanziellen Probleme ei-
niger Kommunen vor Ort nicht mehr im Fokus der 
politischen Aktivitäten. Die Anerkennung und den 
Handlungsbedarf im Bereich der Jugendsozialarbeit 
den kommunalen Akteuren deutlich zu machen ist 
eine der größten Herausforderungen, um Jugend-
sozialarbeit vor Ort stark zu machen.“

„Die größte Herausforderung ist die Kooperation 
mit Partnern aus anderen Sozialgesetzbüchern wie 
zum Beispiel mit den Arbeitsagenturen und den 
Jobcentern.“

„Die Eingebundenheit der Jugendsozialarbeit in das 
lokale Übergangssystem oder den sogenannten 
Übergangsbereich ist eine der größten Herausfor-
derungen. Darüber hinaus ist wichtig, dass die Ju-
gendsozialarbeit sich über ihre originären Aufgaben 
stark machen kann und zum Beispiel von Verwal-
tungsaufgaben entlastet wird.“

„Die Projektförderung ist sehr schwierig. Wenn Pro-
jekte auslaufen und keiner weiß wie es weitergeht, 
ist es langfristig schwierig zu arbeiten. Das ist eine 
große Herausforderung für die Jugendsozialarbeit.“

„Eine große Herausforderung ist, dass dieser Wirr-
warr an unterschiedlicher Finanzierungen aufhört und 
eine kommunale Steuerung auch wirklich gelingt.“

„Die größten Herausforderungen sind die finanziellen 
Mittel, also die Ausstattung der Jugendsozialarbeit. 
Dort beobachte ich leider, dass einige Kommunen in 
letzter Zeit an dieser Stelle deutlich sparen.“

„Die größte Herausforderung ist, dass Jugendsozi-
alarbeit in mehreren Rechtskreisen verortet ist und 
man viele Finanzierungsquellen anzapfen muss. 
Sinnvoll wäre es, wenn es einen Topf geben würde, 
aus dem man Jugendsozialarbeit bedarfsgerecht fi-
nanzieren könnte.“

Was sind die größten Herausforderungen,  
wenn Jugendsozialarbeit vor Ort gestärkt werden soll?
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Eine starke Jugendsozialarbeit  
in kommunaler Verantwortung –  
Herausforderungen aus Sicht des BMFSFJ

Ein PowerPoint-Vortrag 

Die Präsentation wurde auf der Jahrestagung 2012 
der BAG ÖRT „Teilhabe durch eine starke Jugend-
sozialarbeit in kommunaler Verantwortung“ von 
Frau Paloma Miersch, Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im 
Rahmen ihres Vortrags gezeigt.
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Link zur interaktiven Grafik aller Standorte der Initiative JUGEND STÄRKEN :
http://www.jugend-staerken.de/standorte-jugend-staerken.html
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Paloma Miersch, 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
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Über Silberstreifen – 
Jugendsozialarbeit – stark vor Ort

Zur kommunalen Steuerung eines gesellschaftlichen Anliegens 
Ein PowerPoint-Vortrag

Der Vortrag wurde auf der Jahrestagung der BAG 
ÖRT 2012 „Teilhabe durch eine starke Jugendso-
zialarbeit in kommunaler Verantwortung“ gehalten. 

 Das Symbol kennzeichnet „Silberstrei-
fen“, also positive Entwicklungen und mögliche An-
satzpunkte für eine starke Jugendsozialarbeit.
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Markus Schnapka, Beigeordneter der Stadt Bornheim
 für Kinder, Jugend, Familien, Integration, Senioren und Weiterbildung
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Jugendhilfeplanung: Bedarf oder Budget?!

Jahr für Jahr zieht in den Herbstmonaten Unru-
he in der Jugendarbeit ein: Die Entscheidungen 

über die Förderung von Angeboten der Jugendar-
beit stehen an. Nicht selten überdauert diese Unru-
he den Winter, so dass die Träger oft erst im Frühjahr 
Klarheit zu ihren Budgets haben. Die Grundlage für 
die Förderung der Angebote sollte nach dem Willen 
des Gesetzgebers immer die aktuelle Jugendhil-
feplanung bilden. Doch genau mit dieser tun sich 
Städte und Landkreise oft schwer. So sind mit der 
Jugendhilfeplanung komplexe Bedarfsermittlungs-, 
Planungs- und Beteiligungsprozesse verbunden, 
die nicht mit der notwendigen Regelmäßigkeit und 
Konsequenz umgesetzt werden. Gerade die Betei-
ligungsprozesse innerhalb der Jugendhilfeplanung 
werden häufig auf die Befragung von Trägern oder 
Fachkräften reduziert, repräsentative Zielgrup-
penbefragungen unterbleiben indes. Dass diese 
Vorgehensweise zu nur bedingt aussagefähigen 
Ergebnissen führt, erscheint logisch, da die Träger 
natürlich (auch) Eigeninteressen zu vertreten haben.

Die sächsische Landeshauptstadt beauftragte 
das Forschungsinstitut der Evangelischen Hoch-
schule für Soziale Arbeit Dresden mit der Erstellung 
eines Planungsberichtes, der die Grundlage für den 
eigentlichen Jugendhilfeplan darstellen wird. Dabei 
wurden umfangreiche Analysen u. a. der Stadtteile, 
der Bevölkerungsentwicklung und der derzeitigen 
Angebotsstruktur durchgeführt. So wurde festge-
stellt, dass die derzeitigen Angebote der Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit bedarfsgerecht sind. 
Darüber hinaus wurden Bedarfe ermittelt, die bis-
lang keine Berücksichtigung fanden. Hintergrund 
hierfür ist vor allem die positive demografische 
Entwicklung in Dresden, die durch eine hohe Ge-
burten- und Zuzugsrate einen deutlichen Zuwachs 
an Kindern und Jugendlichen bringt. Die Ergebnisse 
des Planungsprozesses ergaben in der Folge einen 
zusätzlichen Bedarf vor allem in den von Familien 
bevorzugten Stadtteilen. 

Das Forschungsinstitut schlägt nunmehr eine 
Anpassung des Förderverfahrens vor, das einerseits 

für eine bedarfsgerechte Versorgung der einzelnen 
Stadträume mit Angeboten der Jugendarbeit sorgt 
und das andererseits Rücksicht nimmt auf Stadt-
teile mit besonderen Anforderungen auf Grund so-
zialer Belastungsmerkmale. Hierzu wurden Typisie-
rungen der einzelnen Stadträume vorgenommen. Es 
ist nunmehr Aufgabe von Politik und Verwaltung, die 
notwendigen Anpassungen und Veränderungen im 
Förderverfahren auf den Weg zu bringen.

Allerdings führt die Verabschiedung eines Ju-
gendhilfeplans nicht zwangsläufig zu einem be-
darfsgerechten Angebot an Leistungen der Ju-
gendarbeit, da der Gesetzgeber im § 74 SGB VIII 
eine wesentliche Einschränkung vorgenommen hat: 
„Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtge-
mäßem Ermessen“. Insofern scheint die Befriedi-
gung des im Jugendhilfeplan verankerten Bedarfes 
immer noch von der Entscheidung des Kämmerers 
abhängig zu sein, wie viel für die Jugendhilfe be-
reitgestellt wird. Innerhalb dieses Budgets kann sich 
die Jugendhilfe dann bewegen. So gibt es in vielen 
Kommunen oder Landkreisen ein Budget, das über 
Jahre hinweg keine Anpassung erfuhr. 

Die Ausgaben für die Jugendhilfe sind in Summe 
aller Leistungsfelder in den letzten Jahren gestie-
gen, was entgegen anderslautender Aussagen im 
Wesentlichen auf die allgemeine Kostenentwicklung 
(Inflation, Wachstum) zurückzuführen ist. Wie in der 
jüngst erschienenen Neuauflage des Klassikers 
„Kinder- und Jugendhilfe“ von Jordan, Maykus und 
Stuckstätte ausgeführt wird, sind „strukturelle De-
fizite und Ungleichgewichte in der Aufgabenstruk-
tur“ vorhanden. Schaut man auf die Verteilung der 
Jugendhilfebudgets, so wird deutlich, dass mehr 
als vier Fünftel der Budgets für Kindertagesbetreu-
ung und Hilfen zur Erziehung aufgewendet werden. 
Demgegenüber stehen für die offenen und präven-
tiven Leistungsbereiche nur geringe und häufig ab-
nehmende Mittel zur Verfügung. Dazu Jordan et al. 
in o. g. Buch: 
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„Wenn wir uns vor Augen führen, dass für den 
Verlauf gelingender Sozialisationsprozesse hier 
entscheidende Weichen gestellt werden können, 
dann gibt uns diese Statistik ein Zeugnis vom struk-
turellen Dilemma einer verspäteten und daher oft 
erfolglosen Jugendhilfe. Eine durchgreifende Ver-
besserung wäre wohl nur dann zu erwarten, wenn 
es gelänge, jugendhilfespezifische Sozialplanungen 
und Langzeitprogramme zu entwickeln, die den be-
darfsgerechten Ausbau und die Vervollständigung 
der Leistungspalette der vielfältigen und auf-
einander angestimmten Jugendhilfeange-
bote leisten können.“1

Auch in Dresden ist im aktuellen 
Planungsprozess immer wieder 
sichtbar geworden, das das seit 
Jahren bestehende Budget für die 
offene und präventive Jugend-
arbeit den eigentlichen Rahmen 
für die Jugendhilfeplanung bil-
det. Anpassungen im Budget 
orientierten sich in der Vergan-
genheit etwa an unabweisbaren 
Mehraufwendungen bei Tarifstei-
gerungen, jedoch nicht am Bedarf 
der Adressat(inn)en der Jugendhilfe. 
Insofern scheinen in Dresden Verände-
rungen zur Deckung des ermittelten Be-
darfes ausschließlich über Verschiebungen 
innerhalb der bestehenden Angebote möglich 
zu sein, da in der Planung für den Doppelhaus-
halt 2013/2014 wiederum nur Personalkostenstei-
gerungen Berücksichtigung fanden. So sollen in 
„überversorgten“ Stadtteilen Angebote zugunsten 
„unterversorgter“ Stadtteile reduziert werden. Bei 
den „überdurchschnittlich“ ausgestatteten Stadt-
teilen handelt es sich jedoch um Wohngebiete mit 
besonderen sozialen Belastungsmerkmalen. Nach-
holbedarf haben indes die bei Familien beliebten 

1  Erwin Jordan, Stephan Maykus, Eva C. Stuckstätte: "Kinder- und Ju-
gendhilfe", 3. Auflage, Beltz-Juventa, Weinheim, Basel, 2012
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Stadtteile mit geringeren Belastungsmerkmalen, 
in denen jedoch im Sinne des SGB VIII Bedarfe im 
Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
bestehen. Wie dieser „Umbau“ gelingen soll, über-
steigt derzeit wohl noch die Vorstellungskraft vieler 
Akteure in der Dresdner Jugendhilfe. Die Vergabe 
eines Teiles der Jugendhilfeplanung an eine externe 
wissenschaftliche Institution erzeugte Euphorie in 
Erwartung eines beteiligungsorientierten Gesamt-
planungsprozesses. Doch nun muss der Planungs-
prozess in gemeinsamer Verantwortung von Politik 
und Verwaltung fortgeführt werden. Dabei scheint 
sich langsam ob des zu erwartenden „Umbaus“ der 
Dresdner Jugendarbeitslandschaft etwas Ernüchte-
rung breit zu machen. Das „Prinzip Hoffnung“, dass 
die eigene Einrichtung nicht davon betroffen sein 
wird, scheint einer Lähmung des Gesamtprozesses 
noch entgegenzuwirken, es bildet jedoch 
keine solide Basis für eine konse-
quente Jugendhilfeplanung.

Nach dem Willen des Ge-
setzgebers hat die Planung 
den Auftrag, die Bedarfe der 
Menschen in den jeweiligen 
Kommunen aufzuzeigen. 

Dies stellt die Basis für die Ermittlung des notwen-
digen Finanzbedarfes durch die Kommunen dar, der 
zur Umsetzung der Planungsergebnisse erforderlich 
ist. Doch von solch einer Vorgehensweise ist man 
nicht nur in Sachsen weit entfernt. Die Jugendhil-
feplanung bleibt so lange ein zahnloser Tiger, wie 
sie auf die Erledigung einer lästigen Pflicht reduziert 
ist. Auch wenn klar ist, dass Jugendhilfeplanung ein 
ständiger Prozess ist, dient genau diese Auffassung 
in vielen Kommunen als Fluchtweg, sich nicht auf 
„einen Jugendhilfeplan“ festlegen zu wollen, der ver-
bindliche Festlegungen für einen zu definierenden 
Zeitraum trifft. Ein Blick in weitere Planungsbereiche 
einer Kommune macht deutlich, dass unabhängig 
voneinander parallel zahlreiche Planungsprozesse 
laufen. So werden autarke Stadtentwicklungs-, So-
zial- und Bildungsplanungsprozesse durchgeführt, 

die jedoch nur selten Bezug aufeinander 
nehmen. Mit Blick auf die Entwick-

lung eines an den Bürgerinteres-
sen orientierten Gemeinwesens 

ist der Umstieg auf eine inte-
grierte Kommunalplanung 
jedoch unumgänglich.

Der Artikel „Jugendhilfe – Be-
darf oder Budget?!“ wurde ver-

öffentlicht in „CORAX – Magazin für 
Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen“, 

Ausgabe 3/2012, Hrsg. AGJF Sachsen e. V.

05.

Carsten Schöne, 
Diplom-Sozialpädagoge (FH), Freier Journalist, Bildung & Beratung 

 für die Soziale Arbeit, www.carsten-schoene.de
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